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 Das Zusammenleben in einer Schulpartnerschaft verlangt Freundlichkeit, Respekt, Verständnis, Hilfsbereitschaft, 
  

 Mitarbeit und Einordnung in die Gemeinschaft. Weisungen des Lehrpersonals und der Bediensteten sind zu befolgen! 
 
 Alle Schülerinnen und Schüler sind wertvoll und gleich, deshalb sind wir tolerant im Umgang miteinander. 

 Wir gehen höflich miteinander um: Wir grüßen, sagen „Bitte“ und „Danke“ und nehmen Rücksicht. 

 Wir halten uns an die Handyvereinbarung. „In Ears“ oder Kopfhörer werden im Unterricht nicht verwendet. 

 Wir legen Wert auf Nachhaltigkeit und trennen unseren Müll am gesamten Schulgelände richtig.  

 Autos dürfen bis auf Widerruf am Messegelände und nicht vor der Schule geparkt werden. 

 Wir verwenden am gesamten Schulgelände Deutsch als Sprache.  

 Fundgegenstände sind in der Direktion abzugeben; für Wertgegenstände ist jeder selbst verantwortlich.  

 Die Brandschutzordnung ist zu befolgen.  

 Die Labor- und Werkstättenordnung ist einzuhalten.  

 Die Einrichtung ist sorgfältig zu behandeln. Bei Verschmutzung oder Beschädigung haften die Verursacher für den Schaden. 

 Plakate dürfen nur mit Zustimmung der Direktion ausgehängt werden. Sammelaktionen erfolgen nur mit Zustimmung der Direktion.  

 Verschlossene und wiederverschließbare Getränke dürfen in die Klassenräume mitgenommen werden, nicht aber offene Getränkebehälter. 

 Das Fernbleiben vom Unterricht ist bei gerechtfertigter Verhinderung oder mit Erlaubnis möglich. Für jedes Fernbleiben ist eine Bestätigung vorzulegen. 

 Wer sich nicht zu Religion oder Bewegung und Sport anmeldet, hält sich in diesen Stunden auf den von den Rel.-Lehrer*innen zugewiesenen Plätzen auf und 

 nützt die Zeit zum Lernen. Ausgenommen davon sind die erste und letzte Einheit.  

 

 An allen österreichischen Schulen und bei Schulveranstaltungen gilt ein komplettes Rauch- und Alkoholverbot. 

 Snus sind am gesamten Schulgelände verboten. 

 Das Schulgebäude darf während des Unterrichtes nicht ohne Erlaubnis verlassen werden. Die Erlaubnis erteilen der Direktor, der Stellvertreter  

 oder der Klassenvorstand. 

 Das Schul- und Internatsgebäude darf während der Pausenzeiten nicht verlassen werden (Ausnahme Mittagspause). 

 

  KLEIDERORDNUNG / DRESSCODE 

☺ Alle Schülerinnen und Schüler tragen Hausschuhe. Straßenschuhe sind im Spind aufzubewahren.  

☺ Schülerinnen und Schüler nehmen in angemessener Kleidung am Unterricht teil: Kapperl, Hüte, Hauben oder Kapuzen  

 sind im Unterricht tabu. Sportbekleidung und Teile aus Trainingsanzügen sind keine Schulkleidung.  

☺ Aufreizende Kleidung (bauchfrei, Hot-Pants …) ist nicht gestattet.  

 

Die Hausordnung ist für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend. Bei Verstößen gelten die Maßnahmen des SchUG.  

http://www.upperaustria.at/de

